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Nutzungsordnung für mobile Endgeräte an unserer Schule
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

Regeln als Ergänzung zur Schulordnung 

Folgende Regeln gelten an unserer Schule für die Nutzung mobiler Endgeräte (Handy, 
Smartwatch, Tablet, Laptop etc.) und des entsprechenden Zubehörs (z.B. Kopfhörer)! 

Das Handy wird vor dem Betreten des Schulgeländes ausgeschaltet. Handy und mitgeführte 
Kopfhörer werden in der Schultasche verstaut. 

§ Handys werden nur für schulische Zwecke und/oder nur mit Erlaubnis der Lehrkraft eingesetzt.

§ Bild-, Ton- und Videoaufnahmen sind auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude verboten.
§ Ohne Erlaubnis der Lehrkraft im Rahmen eines Unterrichtsprojektes und die Erlaubnis einer abzulichtenden 

Person werden keine Film-, Bild- oder Tonaufnahmen angefertigt.

§ Während Klassenarbeiten/Tests werden Handy/Smartwatch zu Beginn der Arbeiten/Tests bei der Aufsicht 

führenden Lehrkraft abgegeben.

§ Private Downloads über das schulische Netz bzw. den schulischen Internetzugang sind nicht erlaubt.

§ Inhalte, die unter das Jugendschutzgesetz fallen, werden nicht besucht, heruntergeladen oder gespeichert.
§ Bei unerlaubter Nutzung wird das Handy für den restlichen Schultag entzogen, die Eltern werden informiert und 

das Handy wird gegen Vorlage des Schülerbuches am Ende des Schultages im Sekretariat abgeholt.

§ Für Verlust oder Diebstahl, Beschädigung oder unsachgemäße Behandlung des Gerätes übernimmt die 

Schule keine Haftung und es besteht auch kein Versicherungsschutz. 

§  

 
 
 
 

 

§ Ich weiß, dass es ein Urheberrecht und einen Datenschutz gibt. Das werde ich beachten. 

§ Ich verpflichte mich, oben genannte Regeln im Umgang mit mobilen Endgeräten einzuhalten.
§ Ich bin darauf hingewiesen worden, dass für die Nutzung von Handys auch außerhalb der Schule strenge

Gesetze gelten.

§ Mir ist klar, dass ein Verstoß gegen diese Regeln auch zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen haben kann.
§ Zu solchen Verstößen zählen: Fotografieren/Filmen von Personen ohne deren ausdrückliches Einverständnis,

Besitzen/Verbreiten von gewaltverherrlichenden Videos oder Videos mit pornografischem Inhalt oder auch

Senden/Empfangen urheberrechtlich geschützten Materials

 

Ort, Datum: _________________________________________ 

Name des Schülers/der Schülerin: ___________________________________________ 

Klasse: _______________ 

Unterschrift des Schülers/der Schülerin: ______________________________________ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: __________________________________ 

Handys der Jahrgänge 5-10 werden zu Beginn des Unterrichts in den Handyschrank gelegt. Die Lehrkraft der ersten 
Stunde beaufsichtigt dies und verschließt den Schrank. Am Ende des Schultages werden die Handys in Anwesenheit der 
Lehrkraft herausgeholt. Eine außerordentliche Herausgabe der Handys erfolgt nur mit Erlaubnis der Lehrkraft, falls die 
Geräte für den Unterricht benötigt werden. Bei Fehlverhalten können weitere Klassen durch die Schulleitung benannt 
werden. 


